
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot am Gymnasium

Wie kommen die Schülerinnen und Schüler ans Gymnasium?

Wie funktioniert das Feststellungsverfahren?

Das gestufte pädagogische Verfahren wurde durchlaufen. Das bedeutet:

- Fördermaßnahmen im Sinne der Säule I (Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, 
vgl. Kap. 3) und 

- Maßnahmen durch den SOPÄDIE im Sinne der Säule II (Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf, vgl. Kap. 4)

haben stattgefunden und werden als nicht ausreichend erachtet.

Vorab zu klären:

Verfahrensablauf:

I.d.R. stellen die Erziehungsberechtigten beim zuständigen SSA einen Antrag auf Prüfung des 
Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Damit ist das Feststellungsverfahren 
eingeleitet.

Antrag auf Prüfung des Anspruchs auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot
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Die Feststellung des Anspruchs erfolgt durch das SSA auf Grundlage der Ergebnisse einer 
sonderpädagogischen Diagnostik.

Es wird kein Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches 
Bildungsangebot festgestellt.

Es wird ein Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches Bildungs-
angebot festgestellt.
Dabei finden u.a. folgende Fest-
legungen statt:
- Förderschwerpunkt
- zielgleiche oder zieldifferente 

Beschulung

Ggf. Empfehlung von sonder-
pädagogischer Beratung und 
Unterstützung durch den 
SOPÄDIE.

Beratung der Erziehungs-
berechtigten durch das SSA in 
einem Bildungswegegespräch zu 
möglichen schulischen Ange-
boten der Region (allgemeine 
Schule und SBBZ).

Wahlrecht der Eltern darüber, ob der Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot 
- inklusiv an einer allgemeinen Schule oder 
- an einem SBBZ eingelöst werden soll.

in einem inklusiven 
Bildungsangebot

in Verantwortung 
der allgemeinen 
Schule 

unterstützt durch 
die Sonder-
pädagogik

Beschulung an einem SBBZ

Durchführung einer Bildungswegekonferenz unter Leitung des SSA zur 
Festlegung des Lernortes

Beschulung an einer allgemeinen 
Schule

in einer 
kooperativen 
Organisationsform 
an der allgemeinen 
Schule 

in gemeinsamer 
Verantwortung von 
allgemeiner Schule
und SBBZ

in einem SBBZ
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